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Impressumspflicht auf Veröffentlichungen von Parteien, Wählergruppen und 

Wahlbewerberinnen und Wahlbewerbern 

Das Niedersächsische Pressegesetz sieht in § 8 für Druckerzeugnisse im Geltungsbereich 

des Gesetzes eine Impressumspflicht vor. Die Ausnahmetatbestände kommen für die 

Veröffentlichungen von Wahlen (Plakate, Flyer, Wurfsendungen, etc.) nicht in Betracht. Der 

Impressumspflicht wird insbesondere nicht Genüge geleistet, wenn lediglich eine E-Mail-

Adresse angegeben wird. Folgende Angaben werden nach § 8 verlangt: Name oder Firma 

und Anschrift des Druckers und des Verlegers, beim Selbstverlag Name und Anschrift des 

Verfassers oder des Herausgebers. Die Landeswahlleitung macht darauf aufmerksam, dass 

ein Verstoß gegen die Impressumspflicht eine Ordnungswidrigkeit darstellt. 


